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1 Revision der Ortsplanung  

 

1.1 Anlass 

Die gültige Ortsplanung (Richt- und Nutzungsplanung) der Stadt Zug stammt aus den Jahren 2009 / 

2010. In der Zwischenzeit sind neue gesetzliche Grundlagen in Kraft getreten sowie für die Stadt Zug 

relevante Planungsinstrumente überarbeitet worden. Aus übergeordneter Sicht sind dies insbeson-

dere das revidierte Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG, vom 22. Juni 

1979, Stand 1. Januar 2019, SR 700) sowie die dazugehörige Verordnung (RPV vom 28. Juni 2000, 

Stand 3. Juni 2022, SR 700.1), das neue Planungs- und Baugesetz des Kantons Zug (PBG vom 26. 

November 1998, Stand 23. Oktober 2021, BGS 721.11) sowie die dazugehörige Verordnung (V PBG 

vom 20. November 2018, Stand 1. Januar 2024, BGS 721.111) und der überarbeitete kantonale Richt-

plan, Richtplantext (BGS 711.31; Stand Kantonsratsbeschlüsse bis 29. Juni 2023; vom Bund geneh-

migt sind Kantonsratsbeschlüsse bis 26. Januar 2023). Aufgrund der geänderten Rahmenbedingun-

gen und des vorgegebenen Zeitrasters für die Überprüfung der Ortsplanung (rund alle 15 Jahre) wird 

die kommunale Richt- und Nutzungsplanung einer Gesamtrevision unterzogen.  

 

 

1.2 Gegenstand der Revision 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision werden folgende Dokumente überprüft und angepasst: 

▪ Zonenplan 2009 

▪ Bauordnung 2009 

▪ Kommunale Richtplanung 2010  

Die Revision der kommunalen Richtplanung wird in einem separaten Bericht dokumentiert. 

 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Planungsinstrumente und ihre Verbindlichkeit. Die formellen 

Planungsinstrumente unterscheiden sich von den informellen insbesondere dadurch, dass sie durch 

die entsprechende Gesetzgebung vorgeschrieben und/oder das Verfahren abschliessend festgelegt 

ist. Das heisst, der Richtplan formuliert die für die kantonalen und kommunalen Behörden 

verbindlichen Inhalte. Die vorliegende Nutzungsplanung (Zonenplan und Bauordnung) ist 

eigentümerverbindlich und gibt entsprechend direkte Vorschriften an die Grundeigentümer.  
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1.3 Revisionsablauf  

1.3.1 Vorgehen 

Kommunaler Richtplan 

Neben dem breiten Einbezug der Bevölkerung im Rahmen von drei öffentlichen Mitwirkungen zwi-

schen 2020 und 2022 zur räumlichen Gesamtstrategie wurde der Bevölkerung im Rahmen der öffentli-

chen Auflage im Herbst 2023 der kommunale Richtplan unterbreitet. Parallel dazu wurde die kanto-

nale Vorprüfung durchgeführt. Der kommunale Richtplan wurde am 31. März 2025 vom Kanton mit 

Änderungen genehmigt und per 26. Mai 2025 nachgeführt. 

 

Nutzungsplanung 

Die Revision der Nutzungsplanung (Bauordnung und Zonenplan) baut auf dem kommunalen Richtplan 

auf. Die Rückmeldungen zum kommunalen Richtplan sind entsprechend auch in die Nutzungsplanung 

eingeflossen.  

 

Der Ablauf der vorliegenden Revision der Nutzungsplanung sieht wie folgt aus: 

▪ Kantonale Vorprüfung 

▪ 1. Beratung Bau- und Planungskommission (BPK) und 1. Lesung Grosser Gemeinderat (GGR) 

▪ 1. öffentliche Auflage  

▪ Behandlung von Einwendungen 

▪ 2. Beratung BPK und 2. Lesung GGR 

▪ Volksabstimmung 

▪ 2. öffentliche Auflage (Beschwerdemöglichkeit) 

▪ Behandlung allfälliger Beschwerden 

▪ Genehmigung durch Kanton 

 

Mit der Genehmigung durch den Kanton treten die neue Bauordnung (nBO) und der neue Zonenplan 

in Kraft.  

 

1.4 Dokumente der Revision der Nutzungsplanung 

Verbindliche Dokumente 

▪ Bauordnung 

▪ Zonenplan 

 

Erläuternde Dokumente 

▪ Planungsbericht nach Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV) inkl. Beilagen 
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2 Festlegung der Gewässerräume 

Mit der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung des Bundes gelten seit dem 1. Januar 2011 (Ge-

wässerschutzgesetz, GSchG, SR 814.20) bzw. seit dem 1. Juni 2011 (Gewässerschutzverordnung, 

GSchV, SR 814.201) in der Schweiz neue gesetzliche Vorschriften zum Gewässerschutz. Sie sollen 

dazu beitragen, dass die Schweizer Gewässer wieder naturnaher werden. Aufgrund dieser Vorschrif-

ten müssen schweizweit an allen Bächen, Flüssen und Seen Gewässerräume festgelegt werden. Ziel 

ist es, die Uferbereiche der Gewässer vor Überbauung und intensiver Nutzung zu schützen. 

 

Gemäss kantonaler Richtplanvorgabe haben die Gemeinden den Gewässerraum für Fliessgewässer 

und stehende Gewässer innerhalb und ausserhalb der Bauzone im Rahmen der Ortsplanungsrevisio-

nen festzulegen.  

 

Die Gewässerräume werden im Zonenplan als überlagernde Zone dargestellt.  

 

Die Gewässerraumfestlegung wurde vorgezogen zur Revision der Bauordnung und des Zonenplans 

am 30. Januar 2024 dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Die Baudirektion hat die Vorprüfung am 

16. Juli 2024 zugestellt. Der Umgang mit den Vorbehalten der Vorprüfung ist im Dossier Gewässer-

raumfestlegung (vgl. Beilage Technischer Bericht zur Gewässerraumfestlegung Teil 1 «Siedlungsge-

biet») ersichtlich.  

 

Der Grosse Gemeinderat hat in der 1. Lesung beschlossen, die Gewässerraumfestlegung in zwei 

Teile aufzuteilen, Teil 1 innerhalb des Siedlungsgebiets und Teil 2 ausserhalb des Siedlungsgebiets. 

Der Teil 1 wird gleichzeitig wie die Revision der Nutzungsplanung (Bauordnung und Zonenplan), je-

doch als separates Verfahren, in die 1. öffentliche Auflage gebracht.  

 

Die Beilagen zum Planungsbericht Gewässerraumfestlegung Teil 1 «Siedlungsgebiet», bestehend aus 

dem Technischen Bericht und den Detailplänen zu den einzelnen Gewässern, geben im Detail Aus-

kunft über die bundesrechtlichen Vorgaben und die vorgenommene Interessenabwägung bei der Ge-

wässerraumfestlegung. 

 

Bis die Gewässerräume festgelegt sind, gelten die restriktiven bundesrechtlichen Übergangsbestim-

mungen gemäss Gewässerschutzgesetz. 

 


